S A T Z U N G
Wanderfreunde Mösbach e. V.

Paragraph 1 

Name und Sitz des Vereins

1.
Der Verein führt den Namen Wanderfreunde Mösbach e.V. Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Achern einzutragen.

2.
Der Verein hat seinen Sitz in Achern ‑ Mösbach.

3.
Der Verein ist Mitglied im Deutschen Volkssportverband (DVV) Sitz Altötting, dessen Bestimmungen Bestandteil dieser Satzung sind.

Paragraph 2 

Zweck des Vereins

1.
Der Verein dient der Förderung der seelischen und körperlichen Gesundheit. Er soll die Allgemeinheit zu einer ungezwungenen Wanderbetätigung mit sportlichem Charakter und durch Teilnahme an Volkssportveranstaltungen des Internationalen Volkssportverbandes (IVV) zu einer natürlichen Bewegung anregen.

2.
Der Verein führt Wandertage innerhalb des IVV durch, ohne dabei einem Zwang zu unterliegen.

3.
Der Verein ist parteipolitisch, rassisch und konfessionell neutral.

4.
Der Verein verfolgt mit der Förderung der Wandertätigkeit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und erstrebt keinen Gewinn im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

5.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Aufwendungen können ersetzt werden.

6.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden.

7.
Der Verein arbeitet steuerrechtlich selbstständig, er hat sich bei der Erfüllung seiner Aufgaben ausschließlich von der Wirtschaftlichkeit leiten zu lassen.

Paragraph 3 

Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

Paragraph 4 

Erwerb der Mitgliedschaft

1.
ordentliches Mitglied des Vereins kann jede männliche und weibliche Person werden, welche das 18. Lebensjahr vollendet hat und einen schriftlichen Aufnahmeantrag stellt.

2.
Jugendliche vom 14. bis 18. Lebensjahr können Mitglied ohne Stimmrecht werden; die Zustimmung des Erziehungsberechtigten ist erforderlich.

3.
Über die Aufnahme in den Verein entscheidet der Gesamt-Vorstand.

4.
Mit der Aufnahme in den Verein unterwirft sich das Mitglied der Satzung des Vereins.

7.
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Datum der Beitrittserklärung.

6.
Der Mitgliedsbeitrag ist für das Jahr der Aufnahme voll zu entrichten.

Paragraph 5 

Erlöschen der Mitgliedschaft

1.
Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod.

2.
Durch den freiwilligen Austritt, welcher mit einer schriftlichen Erklärung erfolgen muss.

3.
Durch den Ausschluss:


 a) wenn sich das Mitglied den Interessen des Vereins zuwidersetzt,


 b) wenn es das Ansehen des Vereins in der Öffentlichkeit schädigt, 

     oder es sich unehrenhaft und unsportlich verhält,


c) wenn es seiner Beitragspflicht trotz Mahnung nicht 
nachkommt und für die Zeit   

                  von einem Jahr im Verzug ist,

d) wenn es gegen die Satzung verstößt.


 e) mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Ansprüche dein Verein 

     gegenüber. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile oder sonstige 
       Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder  
       bei Auflösung des Vereins nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den        
       gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück.

4.
Über den Ausschluss beschließt der Gesamt‑Vorstand.


Das Mitglied ist vor dem Ausschluss zu hören. Der Beschluss 
ist zu begründen und dem Mitglied schriftlich bekannt zu geben.

          Gegen den Beschluss kann durch das Mitglied Einspruch erhoben werden und wird 
          dann vor der Mitgliederversammlung behandelt.

Paragraph 6
Rechte und Pflichten der Mitglieder

1.
Die Ziele der Aufgaben des Vereins sollen durch die Mitglieder gefördert werden.

2.
Jedes Mitglied hat das Recht, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und dessen Einrichtungen zu benutzen.

3.
Alle ordentlichen Mitglieder haben in den Angelegenheiten des Vereins gleiches Stimm‑ und Wahlrecht und sind für die zu besetzenden Vereinsämter wählbar.

4.
Die Mitglieder unterliegen den Beschlüssen des Gesamt-Vorstandes, insbesondere den Bestimmungen dieser Satzung.

Paragraph 7 

Beitragsordnung

1.
Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt.

2.
Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind vom Mitgliedsbeitrag befreit.

3.
Der Mitgliedsbeitrag ist ein jährlicher Beitrag und ist in voller Höhe bis spätestens 
31.12. des jeweiligen Jahres fällig. Ein Bankabrufverfahren ist anzustreben.

4.
Scheidet ein Mitglied innerhalb des Kalenderjahres aus oder erfolgt der Ausschluss, so ist der volle Jahresbeitrag zu entrichten.

Paragraph 8 

Organe
1.
Der Vorstand

2.
Der Gesamt‑Vorstand (Ausschuss)

3.
Die Mitgliederversammlung

Paragraph 9 

Die Mitgliederversammlung

1.
Eine ordentliche Mitgliederversammlung soll einmal jährlich stattfinden. Die Einberufung hat mindestens zwei Wochen zuvor durch Veröffentlichung in der Presse und im Gemeindeverkündblatt Mösbach zu erfolgen. Die Tagesordnungspunkte werden dabei nicht veröffentlicht.

2.
Die Einberufung erfolgt durch den 1. Vorsitzenden oder dem 2. Vorsitzenden.

3.
Eine Mitgliederversammlung hat auch dann zu erfolgen, wenn die Einberufung von mindestens 2/3 der Mitglieder schriftlich und unter Angaben von Gründen gefordert wird..

4.
Die Mitgliederversammlung entscheidet über:

a) Satzungsänderungen 
b) Beitragsänderungen 
c ) Namensänderung 
d) Anträge 
e) Jahresgeschäftsbericht 
f) Kassenprüfer 
g) Entlastung des Vorstands 
h) Neuwahlen 
i) Ehrungen 
k) Auflösung des Vereins

5.
Stimmberechtigt sind alle ordentliche Mitglieder, Ehren​mitglieder und Ehrenvorsitzende.

6.
Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit‑ der abgegeben Stimmen gefasst.

7.
Über den verlauf der Mitgliederversammlung, insbesondere deren Beschlüsse, ist ein Protokoll zu führen, welches vom Schriftführer und dem 1. Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.

8.
Es ist eine Anwesenheitsliste zu führen.

9.
Anträge müssen vier Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim 
1. Vorsitzenden eingegangen sein.

Paragraph 10 
Die Vorstandschaft (Vorstand + Gesamtvorstand)

1.
Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

a) dem 1. Vorsitzenden 
b) dem. 2. Vorsitzenden (gleichzeitig Wanderwart)

2.
Der Gesamt‑Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand und folgenden Ausschussmitgliedern:

a) dem Kassier 
b) dem Schriftführer 
c) Beisitzer

3.
Vorstand im Sinne des Paragraph 26 BGB sind der 1. und 2. Vorsitzende. Jeder von Ihnen kann den Verein allein vertreten.

4.
Der Vorstand erledigt die laufenden Vereinsangelegenheiten, wobei ihm die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der Vereinsbeschlüsse obliegt.

5.
Der Gesamt‑Vorstand (Ausschuss) ist für die ordnungsgemäße Durchführung von Wanderveranstaltungen, sowie alle organisatorischen Belange des Vereins verantwortlich.

6.
Der Kassier ist für die Finanzen und die gesamte Kassen​führung verantwortlich. Er ist
zusammen mit einem Mit​glied des geschäftsführenden Vorstandes zeichnungsberechtigt.
​Die Kasse ist mindestens einmal im Jahr zu überprüfen. Der 1. Vorsitzende ist berechtigt 
und verpflichtet, seinerzeit Kassenprüfungen vorzunehmen.

7.
Es sind zwei Kassenprüfer durch die Mitgliederversammlung zu bestellen.

8.
Die Beschlüsse des Gesamt‑Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters. Sitzungsleiter ist der


1. Vorsitzende, in seiner Abwesenheit der 2. Vorsitzende.

9.
über die Beschlüsse des Gesamt‑Vorstandes ist ein Protokoll zu führen, welches vom Schriftführer und dem Sitzungsleiter zu unterzeichnen ist.

10.
Zu Vorstandssitzungen ist vorn 1. Vorsitzenden ‑ bei dessen Verhinderung von dessen Stellvertreter einzuladen.

11.
Scheidet während einer Wahlperiode ein Mitglied des Vorstandes oder des Gesamt‑Vorstandes aus, so wird es durch Vorstandsbeschluss bis zur nächsten Mitgliederversammlung ersetzt.

12.
Beim Ausscheiden des 1. Vorsitzenden ist unverzüglich eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, um einen neuen 1. Vorsitzenden zu wählen.

13.
Der Gesamt‑Vorstand wird auf die Dauer von 2 Jahren gewählt.
14.
Alle Ämter innerhalb des Vereins sind Ehrenämter, finanzielle Zuwendungen sind nicht
gestattet.

Paragraph 11
Richtlinien für Ehrungen und. Ernennung innerhalb des Vereins

1.
Die Mitgliederversammlung kann auf Antrag besonders verdiente Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernennen.

2.
Bei 30‑jähriger Vereinsmitgliedschaft erwirbt das Mitglied automatisch die Ehrenmitgliedschaft.

3.
Ehemalige Vorsitzende können auf Vorschlag von der Mitgliederversammlung zu Ehrenvorsitzenden ernannt werden.

Paragraph 12 
Auflösung des Vereins

1.
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden, auf deren Tagesordnung die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung den Mitgliedern angekündigt ist.

2.
Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von 2/3 aller erschienenen Mitgliedern.

3.
Für den Fall der Auflösung bestellt die Mitgliederversammlung zwei Liquidatoren, welche die Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben‑ Vorhandenes Vereinsvermögen ist mit Zustimmung des Finanzamtes an örtliche karitative Einrichtungen abzuführen.

Achern-Mösbach, den 23. März 1994

1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

Schriftführer

